
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt aufgrund der Abwägung nach § 125 Abs. 2 
Baugesetzbuch die vorgestellte Straßenausbauplanung der Brückenstraße im Bereich zwischen 
Einmündung Frankfurter Straße (L 333) und Einmündung Michaelsbergstraße.“ 
 

 


